
Stadt Frankfurt am Main – Ordnungsamt (Ausländerbehörde)

Einführung in das Aufenthaltsrecht – „Basiswissen für ein erfolgreiches 
Studium“
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Maximilian Schindler
Grundsatz & Schulungen



Kontaktadressen/Termine

Ausländerbehörde Frankfurt am Main

Kleyerstraße 86

60326 Frankfurt am Main

Telefon: 069 212 42485 (Corona-Hotline)

E-Mail: abh-43.1@stadt-frankfurt.de

Internet: www.frankfurt.de/abh

Termine nur nach Terminvereinbarung!

mailto:abh-43.1@stadt-frankfurt.de
http://www.frankfurt.de/abh


Einführung in das Aufenthaltsrecht – Gliederung 

I.
• Einreise und Online-Antragstellung

II. • Beschäftigungen während des Studiums

III.

• Weitere Pflichten aus der Aufenthaltserlaubnis (AE) – 
ordnungsgemäßes Stuidum

IV.
• Übersicht zur Aufenthaltserlaubnis und 

„Zweckwechsel“

V.

• „Auf Jobjagd“ – Anschlussaufenthalt nach dem 
Studium



I. – Einreise und Online-Antragstellung

Vorgehensweise nach der Einreise

Anmeldung beim Bürgeramt (Zentrale Meldestelle, Zeil 3, 
Frankfurt am Main) unter der Wohnadresse

Antragstellung auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Wo: bei der zuständigen Ausländerbehörde

Wann: innerhalb der Gültigkeitsdauer des Einreisevisums 
(Drittstaater) oder innerhalb von 90 Tagen (bei Positivstaater)



I. – Einreise und Online-Antragstellung

Benötigte Unterlagen bei Antragstellung

• Vollständig ausgefülltes Antragsformular (Kontaktformular)

• Nationalpass und ein biometrisches Lichtbild

• Immatrikulationsbescheinigung

• Nachweis ausreichender Finanzierung (Sicherung des Lebensunterhaltes 
mit monatlich 934,00 € = 11.208,00 € pro Jahr)

• Nachweis über ausreichenden Krankenversicherungsschutz

• Ab dem 2. Semester: Leistungsübersicht

• Selbsteinschätzung zum voraussichtlichen Studienende (formlos)

• Gebühren von max. 113,00 €
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I. – Einreise und Online-Antragstellung



II. – Beschäftigungen während des Studiums

Dürfen ausländische Studierende einer Beschäftigung 
nachgehen?

Wenn ja, in welchem Umfang?



II. – Beschäftigungen während des Studiums

Arbeitsgenehmigung kraft Gesetz

(vgl. hierzu § 16b Abs. 3 AufenthG)

„Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt (…) zur Ausübung von Beschäftigungen,

die insgesamt bis zu 140 Tage im Jahr nicht überschreiten dürfen 
(Arbeitstagekonto).“

Nebenbestimmung des Aufenthaltes: 

„Beschäftigung bis zu 140 Arbeitstage im Jahr gemäß § 16b Absatz 3

Aufenthaltsgesetz sowie Ausübung studentischer Nebentätigkeit erlaubt.

Pflichtpraktikum gemäß § 15 Nr. 2 BeschV erlaubt.“



II. – Beschäftigungen während des Studiums

(3) 1Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt nach Maßgabe der folgenden Sätze nur zur Ausübung von 

Beschäftigungen, die insgesamt bis zu 140 Arbeitstage im Jahr nicht überschreiten dürfen (Arbeitstagekonto). 
2Studentische Nebentätigkeiten werden nicht angerechnet. 3Teilzeitbeschäftigungen werden jeweils in der für den 

Ausländer günstigsten Weise wie folgt angerechnet: 

1. Die Beschäftigungen können für jeden Tag, an dem die Arbeitszeit bis zu vier Stunden beträgt, als halber 
Arbeitstag, ansonsten als voller Arbeitstag auf das Arbeitstagekonto angerechnet werden oder

2. die Beschäftigungen können je Kalenderwoche

a) während der Vorlesungszeit, wenn sie bis zu 20 Stunden je Kalenderwoche ausgeübt werden, und

b) außerhalb der Vorlesungszeit

unabhängig von der Verteilung der Arbeitszeit als zweieinhalb Arbeitstage auf das Arbeitstagekonto angerechnet 

werden. 4Die Günstigkeitsprüfung nach Satz 3 erfolgt derart, dass einzeln für jede Kalenderwoche bestimmt wird, 
ob eine Anrechnung der ausgeübten Tätigkeit nach Satz 3 Nummer 1 oder Nummer 2 erfolgt. 



II. – Beschäftigungen während des Studiums

Zusammenfassende Infos zur Beschäftigung im Rahmen der 
Auflage

• Keine Genehmigungspflicht

• Keine Anteilsberechnung auf das Kalenderjahr

• Halbe Tage = bis zu 4 Stunden

Nebentätigkeiten an der Hochschule oder anderen wissenschaftlichen 

Einrichtungen nebst hochschulbezogenen Tätigkeiten sind ohne 

zeitliche Beschränkung. 



II. – Beschäftigungen während des Studiums

Studentische Nebentätigkeit:

• Ohne zeitliche Beschränkung ABER: Keine Studiumsgefährdung

• Tätigkeiten an Hochschulen, wissenschaftlichen Einrichtungen oder im 
fachlichen Umfeld des Studiums

• Bsp.: hochschulbezogene Tätigkeiten in hochschulnahen Organisationen

Selbstständige Tätigkeit:

• z.B. Übersetzer, Sprachlehrer, Softwareentwicklung etc. 

• Gesonderte Genehmigung nach § 21 Abs. 6 AufenthG

• Gefährdung des Studiums muss ausgeschlossen sein



II. – Beschäftigungen während des Studiums

Inwieweit sind freiwillige Praktika/Hospitationen 
genehmigungsfähig/zustimmungspflichtig?

• Praktika sind zustimmungspflichtige Beschäftigungen
➢ Ermessensentscheidung (s. vorherigen Folien)

➢ Muss studienfördernd sein

• Hospitationen benötigen keine weitere Zustimmung
➢ Hospitationen sind kein Beschäftigungsverhältnis

➢ Dienen der Sammlungen von Kenntnissen und Erfahrungen in einem 
Tätigkeitsbereich ohne zeitliche und inhaltlichen Festlegung



II. – Beschäftigungen während des Studiums

Ist eine Arbeitsgenehmigung über „140 Tage“ hinaus möglich?

• Dies ist eine Ermessensentscheidung der Ausländerbehörde!

Wovon wird die Entscheidung abhängig gemacht?

• Sicherung des Lebensunterhaltes ist durch Gründe gefährdet, die der Studierende nicht zu 

vertreten hat

• Bisheriges Studium wurde erfolgreich geführt

• Zweck des Studiums darf nicht gefährdet sein = keine Verzögerung/Erschwerung



III. – Pflichten aus der AE – ordnungsgemäßes Studium

Was bedeutet ein ordnungsgemäßes Studium?

Ein ordnungsgemäßes Studium liegt regelmäßig vor, solange der Ausländer die 

durchschnittliche Studiendauer an der betreffenden Hochschule in dem jeweiligen 

Studiengang nicht um mehr als drei Semester überschreitet.

• Durchschnittliche Fachstudiendauer wird durch die Hochschule mitgeteilt

• Zeiten der Studienvorbereitung bleiben außer Betracht



III. – Pflichten aus der AE – ordnungsgemäßes Studium

Was passiert bei Überschreitung der zulässigen Studiendauer?

• Die Verlängerung der AE wird zunächst ausgesetzt
➢ Eine erweiterte Bescheinigung von der Hochschule wird angefordert

➢ Stellungnahme zu weitere Dauer und Erfolgsaussichten 

➢ Individuelle Situation wird betrachtet



IV. – Übersicht zur Aufenthaltserlaubnis und „Zweckwechsel“

Gemäß § 16b Abs. 4 AufenthG (Studium) ist ein Aufenthaltszweckwechsel 
möglich, unabhängig davon, ob das Studium abgeschlossen oder 
abgebrochen wurde und zwar (abschließende Aufzählung) seit dem 01. 
März 2024 ist ein Wechsel grundsätzlich möglich

Beispiele:

• zum Zweck einer (qualifizierten) Berufsausbildung 

• der Ausübung einer Beschäftigung als Fachkraft (Definition § 18 Abs. 
3)

• der Ausübung einer Beschäftigung mit ausgeprägten 
berufspraktischen Kenntnissen nach § 19c Abs. 2 AufenthG

• bei einem gesetzlichen Anspruch Ausnahme: 

Vorübergehende 

Beschäftigungen und die 

Niederlassungserlaubnis



IV. – Übersicht zur Aufenthaltserlaubnis und „Zweckwechsel“

• Aufenthaltserlaubnis (AE) gemäß § 16b AufenthG
➢ Max. 10 Jahre inklusive Studienvorbereitung (VwV 16.2.7)

➢ Verlängerung der AE jeweils bis zu max. zwei Jahren

• Nachweis ausreichender Finanzierung/Krankenversicherungsschutz 
➢ 934,00 Euro/Monat (BAföG-Höchstsatz)

➢ Vermögen, Sperrkonto, Verpflichtungserklärung etc.

• Fiktionsbescheinigung nach § 81 Abs. 4 AufenthG lässt bisherigen 
Aufenthaltstitel weiter fortbestehen; Reisen innerhalb UND außerhalb der EU 
möglich

• Fachwechsel nur bis zum 3. Fachsemester ohne Zustimmung der ABH möglich



V. – „Auf Jobjagd“ – Anschlussaufenthalt nach dem Studium

Wie geht es nach dem Studienabschluss weiter?

• Arbeitsplatzsuche

• Stellenangebot

• Aufenthaltstitel

➢Blaue Karte-EU

• Niederlassungserlaubnis



V. – „Auf Jobjagd“ – Anschlussaufenthalt nach dem Studium

• Möglichkeit nach Abschluss = angemessenen Arbeitsplatz zu suchen
➢Die Qualifikation muss zur Ausübung der Beschäftigung befähigen

• Die AE kann bis zu 18 Monate ausgestellt werden
➢Aufenthaltserlaubnis nach § 20 Abs. 3 Nr. 1 AufenthG

• Die Erwerbstätigkeit ist bei dieser AE uneingeschränkt gestattet

• Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen des § 5 AufenthG müssen erfüllt 
sein



V. – „Auf Jobjagd“ – Anschlussaufenthalt nach dem Studium

• Vorsprache bei der Ausländerbehörde mit einem gültigen Arbeitsvertrag

• Die ABH prüft ob die Agentur für Arbeit angefragt werden muss

• Die Qualifikation muss zur Ausübung der Beschäftigung befähigen

Unzulässig wäre es z. B. wenn ein Bauingenieur eine Beschäftigung

als Maurer aufnehmen will. 

Zulässig wäre dagegen die Beschäftigung eines Sozialwissenschaftlers  im Management eines 
Unternehmens oder eines Germanisten als Fremdsprachenkorrespondent



V. – „Auf Jobjagd“ – Anschlussaufenthalt nach dem Studium

Es gibt vier verschiedene Aufenthaltstitel für akademische Fachkräfte zur 
Arbeitsaufnahme:

• Aufenthaltserlaubnis gem. § 18b AufenthG (Fachkraft mit akademischer Ausbildung)

• Blaue Karte-EU gem. § 18g AufenthG

• Forscher gem. § 18d AufenthG (Forscherrichtlinie-EU)

• Selbstständige Tätigkeit (§ 21 Abs. 2a AufenthG)



V. – „Auf Jobjagd“ – Anschlussaufenthalt nach dem Studium

Blaue Karte-EU

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein: 

• Vorlage eines anerkannten Hochschulabschlusses

• Gesicherter Lebensunterhalt, einschließlich Krankenversicherungsschutz

• Konkretes Stellenangebot liegt vor

• Verdienst erfüllt die Einkommensgrenze der Deutschen Rentenversicherung

➢ Monatlich mindestens 50 % der jährl. 

Beitragsbemessungsgrenze = 3.775,00 €

Oder
➢ Monatlich mindestens 45,3 % der jährl. 

Beitragsbemessungsgrenze

= 3.420,15 € + ein Mangelberuf/Berufsanfänger 
muss ausgeübt werden

➢ Monatlich mindestens 2/3 der jährl. 

Beitragsbemessungsgrenze = 4.867,00 €

Oder
➢ Monatlich mindestens 52 % der jährl. 

Beitragsbemessungsgrenze

= 3.796,00 € + ein Mangelberuf muss ausgeübt 
werden



V. – „Auf Jobjagd“ – Anschlussaufenthalt nach dem Studium

• Niederlassungserlaubnis gem. § 9 AufenthG

• Niederlassungserlaubnis gem. § 18c AufenthG (Fachkraft)

➢ Kann bei inländischem Studienabschluss nach 24 Monaten erteilt werden

• Niederlassungserlaubnis gem. § 18c Abs. 2 AufenthG (Blaue Karte-EU)

➢ Kann frühestens nach 21 Monaten erteilt werden

• Daueraufenthalt EU gem. § 9a AufenthG

Niederlassungserlaubnis



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Haben Sie noch Fragen?
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